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BEZ AHLTE ANZEIGE
D htsbarkeit hat seit dem 01.05.2020 wieder ihren Dienst
aufgenommen, mit Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel, Abstandhalten

und unter Nutzung technischer Verhandlungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten
zur Nutzung von Videokonferenzen in Verhandlungen wurden erheblich
ausgeweitet. Allerdings fehlen an allen Ecken und Enden die Mittel zur
angemessenen technischen Ausstattung des virtuellen Gerichtsbetriebs.
Videokonferenzanlagen mit Mikrophonen für alle Parteien und Zeugen wie auch
WLAN-Zugänge in den Gerichtssälen sind rar. Online Teilnehmer hören bei
„gemischten“ Verhandlungen meist nur den Richter selbst sprechen. Sonst sind
sie auf die Teilnahme der im Saal anwesenden Parteien an der Videokonferenz
angewiesen. Anwältinnen und Anwälte kommen gerne zu Hilfe, können das
Manko aber nicht immer voll ausgleichen.
Obwohl bis Ende 2020 auf Anordnung des Gerichts eine Verhandlung, inklusive
Beweisaufnahmen, auch zurGänze per Videokonferenz stattfinden kann, scheitert
die Durchführung bereits am – zwingenden – Erfordernis der Zustimmung aller
Parteien.
Verhandlungssäle mit ausreichender Größe sind jedoch rar.
Wer nicht verzögern will, zeigt sich besser flexibel, auch wenn die Präsentation
von Argumenten und Urkunden digitalen Geschicks bedürfen, um die virtuelle
Aufmerksamkeit und Überzeugungskraft wie bei physischen Verhandlungen zu
erlangen.
Besondere Kreativität verlangt die Sicherstellung der vertraulichen
Kommunikation während der (online) Verhandlung mit der Mandantschaft.
Das gilt aber auch beim Abstandhalten im Verhandlungssaal. Parallele Nutzung
von online Medien und Verhandlungspausen schaffen Abhilfe. Dennoch:
Das mehrdimensionale Erleben aller Facetten der Kommunikation und der
Verhandlungsdynamik imGerichtssaal bleibt notgedrungen etwas auf der Strecke.
Das Für und Wider zur Zustimmung zur Durchführung von reinen
Videoverhandlungen, gerade wenn Beweisaufnahmen geplant sind, sind sehr
sorgfältig abzuwägen. Nicht immer überwiegt der Vorteil der zeitlichen und
örtlichen Flexibilität.
Fazit: Die Tugend der Geduld ist in Zeiten von Corona gefragt. Insgesamt müssen
wir uns auf einen verlangsamten, erschwerten Gerichtsbetrieb einstellen. Die
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte stehen den Mandaten auch in der Krise
mit ihrem Know-How und digital bestens ausgerüstet virtuell wie physisch zur
Seite. Mit gutem Willen und einer engen Zusammenarbeit mit den Gerichten
lässt sich so manche Hürde überwinden.

(Virtuell) Verhandeln
in Zeiten der
Covid-Pandemie

DiDie Zivilgerich
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Ort. Text. (age/Autorenkürzel)
Innenministerium lässt
Vereine kopflos werden
Gastkommentar. Erlass sieht Eintragung der Verlängerung von
Funktionsperioden vor, ohne aber deren Ablauf verhindern zu können.
VON THOMAS HÖHNE
UND MAXIMILIAN KRALIK

Wien. Das Gegenteil von „gut“ ist
„gut gemeint“. Dass es das Innen-
ministerium mit einem aktuellen
Erlass gut gemeint hat, mag sein –
Rechtssicherheit schafft er nicht,
und gesetz- und verfassungswidrig
ist er auch noch. Aber alles der
Reihe nach.

Das Gesellschaftsrechtliche
Covid-19-Gesetz trifft Corona-Aus-
nahmeregelungen für verschie-
dene Gesellschaftsformen, so auch
für Vereine. So können in den Sta-
tuten festgelegte Termine für Ver-
sammlungen auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt im Jahr 2020 statt-
finden. Hätte also laut Statuten die
jährliche Mitgliederversammlung
im Frühjahr 2020 stattfinden sol-
len, so erlaubt diese Spezialnorm,
die Versammlung erst später im
Jahr abzuhalten. Diese Regelung
wurde dann noch ausgeweitet,
sodass eine Versammlung, an der
mehr als 50 Personen teilnahme-
berechtigt sind, bis Ende 2021 ver-
schoben werden kann.

Und wenn Funktionsperioden
noch vor der nächsten Mitglieder-
versammlung ablaufen? Dazu
schweigt das Gesetz. Daher hat
eine auf dieses Covid-19-Gesetz
gestützte Verschiebung der Gene-
ralversammlung im Jahr 2020 oder
ins Jahr 2021 keinerlei Einfluss auf
das Ende der Funktionsperiode.
Vereinen ist daher zu raten, ihre
Organe rechtzeitig zu wählen – in
einer herkömmlichen Mitglieder-
versammlung, einer virtuellen Ver-
sammlung oder durch schriftliche
Wahl, mit Brief oder online, was
ebenfalls durch dieses Co-
vid-19-Gesetz und die darauf auf-
bauende Verordnung des Justizmi-
nisteriums ermöglicht wird. So will
es das Gesetz – aber das Innenmi-
nisterium hat andere Ideen.

In einem alle Vereinsbehörden
bindenden Erlass verfügte das Mi-
nisterium, dass durch eine Be-
kanntgabe der Verschiebung der
Mitgliederversammlung automa-
tisch die ablaufenden Funktions-
perioden von Vorstandsmitglie-
dern bis Ende 2020 oder – bei
mehr als 50 Mitgliedern – bis Ende
2021 verlängert werden. Dies ist so
ins Zentrale Vereinsregister (ZVR)
einzutragen.

Als Reaktion auf den Hinweis
der Autoren, dass ein solches Vor-
gehen keine gesetzliche Deckung
findet, wurde der Erlass dahinge-
hend ergänzt, dass die Bekanntga-
be der Verschiebung der General-
versammlung nur dann zu einer
Verlängerung der Funktionsperi-
ode führt, wenn diese noch nicht
abgelaufen ist. So entbehrlich die-
se Klarstellung ist (natürlich kann
eine wirksame Erklärung nur von
einem noch im Amt befindlichen
Organwalter kommen), so wenig
findet auch diese präzisierte Form
des Erlasses Deckung im Gesetz.
Und das ist aus mehreren Grün-
den bedenklich.

Gesetz- und verfassungswidrig
Einerseits regelt der auch einem
juristischen Laien bekannte Artikel
18 B-VG, dass die gesamte staatli-
che Verwaltung „nur auf Grund
der Gesetze ausgeübt werden“
darf. Dieser Erlass bewirkt aber,
dass Eintragungen im ZVR vorge-
nommen werden, die gesetzlich
nicht gedeckt sind. Das ist – leicht
zu erkennen – verfassungswidrig.

Neue Verträge unmöglich
Andererseits ist die Eintragung
schlicht falsch – und, da der Ein-
tragung bloß deklarative Wirkung
zukommt, kann sie keine Verlän-
gerung der Funktionsperiode be-
wirken. Das führt nun zum Ergeb-
nis, dass zahlreiche Organwalter
im ZVR eingetragen werden, die
zivilrechtlich nicht mit der ent-
sprechenden Vertretungsmacht –
weil nicht gewählt! – ausgestattet
sind. Wer jedoch keine Vertre-
tungsmacht besitzt, kann auch kei-
ne wirksame Vertretungshandlung
setzen, also keine Verträge unter-
schreiben, rechtswirksame Erklä-
rungen aussprechen, zusammen-
gefasst: den Verein nicht wirksam
berechtigen und verpflichten. Der
Verein ist also handlungsunfähig.

Diese unausweichliche Konse-
quenz ist wohl weder dem Innen-
ministerium noch den Vereinen
bewusst – und das ist weder „gut
gemeint“ noch „gut“.

Thomas Höhne und Maximilian Kralik sind
Partner von Höhne, In der Maur & Partner
Rechtsanwälte in Wien.
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